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Stadt Groß-Umstadt 
 
Bebauungsplan „Hans-Böckler-Straße“ im Stadtteil Umstadt 
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Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB und der 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 30.04.2019.  
Die öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom 06.05.2019 bis 13.06.2019 statt. 
 
Vonseiten der Bürgerschaft wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 
 
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung dargelegt: 
 
 

A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Amt für Bodenmanagement, Heppenheim (Schreiben vom 03.05.2019) 
o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 23.05.2019 bzw. 25.10.2018) 
o Handwerkskammer Rhein-Main Hauptverwaltung Darmstadt, Darmstadt (Email vom 27.05.2019) 
o Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar, Darmstadt (Email vom 24.05.2019) 
o Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Darmstadt (Schreiben vom 27.05.2019) 
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn (Schreiben vom 02.05.2019 bzw. vom 

22.10.2018) 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus (Email vom 13.05.2019) 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel (Schreiben vom 29.05.2019 bzw. vom 25.10.2018) 
o Open Grid Europe Gmbh, Essen (Schreiben vom 14.05.2019) 
o PLEdoc GmbH, Essen (Schreiben vom 08.05.2019) 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim (Fax vom 22.05.2019) 

 
 

B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 
o Polizeipräsidium Südhessen, Darmstadt 
o e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, Darmstadt 
o Botanische Vereinigung für Naturschutz, Wettenberg 
o BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main 
o Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Weilrod 
o Hess. Gesellsch. f. Ornithologie und Natursch., Echzell 
o Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wiesbaden-Biebrich 
o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 12.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 
 

Zu 1.1 
Erläuterung: 
Mit Stellungnahme vom 20.11.2018 wies die Deutsche Telekom Technik GmbH 
darauf hin, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Telekom befän-
den und sprach darüber hinaus verschiedene Themenbereiche an, wie etwa eine 
ausreichende Breite in allen Straßen und Gehwegen zur Verlegung der Leitungs-
trassen, die Berücksichtigung bei Baumpflanzungen in der Nachbarschaft der Lei-
tungstrassen, die Koordination mit anderen Maßnahmen bzw. die rechtzeitige Infor-
mation und Koordination beim Straßenausbau sowie die Bereitstellung von Flächen 
zum Aufstellen von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken.  
Diesbezüglich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 04.04.2019 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
„Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH auf die innerhalb des Plange-
bietes befindlichen Telekommunikationslinien wird zum Anlass genommen, einen 
zeichnerischen Hinweis in das Planbild aufzunehmen. Der Bebauungsplanentwurf 
beinhaltet zudem bereits einen allgemeinen Hinweis, wonach vor Beginn von Bau-
maßnahmen sich die Bauherrn mit dem zuständigen Versorgungsträger zwecks 
Einweisung in die genaue Lage und den Verlauf bzw. erforderliche Schutzmaßnah-
men in Verbindung setzen sollen.“ 
 
„Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH in allen Straßen und Gehwe-
gen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 
0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen, 
wird für die Ausführungsplanung zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbedarf für 
die vorliegende Planung ergibt sich daraus jedoch nicht.“ 
 
„Der Hinweis der Deutschen Telekom Technik GmbH auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 1989) wird mit Blick auf die im 
Bebauungsplan festgesetzten anzupflanzenden Einzelbäume entlang der Hans-
Böckler-Straße zum Anlass genommen, im Bebauungsplan als auch in der Begrün-
dung auf das vorgenannte Merkblatt hinzuweisen. 
 
„Die Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH hinsichtlich einer Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen anderer Leitungsträger sowie 
der Hinweis, dass die geplanten Verkehrswege nach Errichtung der TK Infrastruktur 
in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden, werden für die anstehende Aus-
führungsplanung zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbedarf der vorliegenden 
Bauleitplanung ergibt sich daraus nicht.  
Ebenso zur Kenntnis genommen wird der Hinweis, dass für den Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und 
kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich sein muss.“ 

 
 

1.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Stellungnahme vom 12.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 
 

 
„Die Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH bezüglich der Eintragung 
von Leitungsrechten bzw. einer beschränkten persönlichen Grunddienstbarkeit im 
Grundbuch werden zum Anlass genommen, im Rahmen der Erstellung des städte-
baulichen Vertrags die innerhalb des Plangebietes verlaufende Telekommunikations-
leitungen zu berücksichtigen. Dies betrifft auch die Bereitstellung von erforderlichen 
Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf den Privatgrund-
stücken.  
Ein Änderungserfordernis für die vorliegende Bauleitplanung ergibt sich daraus je-
doch nicht.“ 
 
Die vorgenannten Beschlüsse wurden beim Bebauungsplanentwurf in der Fassung 
der öffentlichen Auslegung berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 

Da sich die Sachlage bezüglich der vonseiten der Deutschen Telekom Technik 
GmbH vorgebrachten Anregungen in ihrer Stellungnahme vom 20.11.2018 nicht 
geändert hat, wird die Deutsche Telekom Technik GmbH auf die entsprechenden 
Beschlüsse verwiesen, die die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
04.04.2019 hierzu gefasst hat.  

 

 
 

1.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 
 

 

 
Zu 2.1 
Erläuterung: 
Mit Stellungnahme vom 14.11.2018 wurde aus Sicht des Gewässer- und Boden-
schutzes u.a. auf die Lage des Vorhabens innerhalb der Zone III B eines geplanten 
Wasserschutzgebietes, auf die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirt-
schaftlichen Belangen in der Bauleitplanung, auf den Themenbereich Nieder-
schlagswasser, Verwertung und / oder Versickerung hingewiesen. Angesprochen 
wurden weiterhin die Themenbereiche Versickerung bei altlastenverdächtigen Flä-
chen bzw. Grundstücke mit Altlasten, Erfordernis entsprechender wasserrechtlicher 
Erlaubnisse beim Einbringen von Stoffen im Grundwasser bzw. bei der Errichtung 
von Erdwärmesonden.  
Diesbezüglich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 04.04.2019 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
„Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf die 
Lage des Plangebietes innerhalb der Zone III B eines geplanten Wasserschutzgebie-
tes zum Schutz der Brunnen I bis XIII des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk 
Dieburg wird zum Anlass genommen, einen entsprechenden Vermerk in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen.“ 
 
„Der Hinweis auf die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen 
Belangen in der Bauleitplanung führt zu keiner Änderung der Bauleitplanung. Grund-
sätzlich kann eine ausreichende Ver- und Entsorgung durch Anschluss an das be-
stehende Netz gesichert werden. Ggf. erforderliche bautechnische ergänzende 
Maßnahmen am Entwässerungsnetz werden im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages zwischen dem Bauträger und der Stadt berücksichtigt.“ 
 
„Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im 
Zusammenhang mit der Verwertung von Niederschlagswasser führen zu keiner 
Änderung der Planung. 
Zum einen ist bereits eine entsprechende Empfehlung, das auf den Dachflächen von 
Wohngebäuden anfallende Niederschlagswasser zu sammeln und beispielsweise als 
Brauchwasser oder für die Gartenbewässerung zu verwenden, Inhalt des Bebau-
ungsplanes.  
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplanentwurf in der vorliegen-
den Fassung bereits eine extensive Dachbegrünung festsetzt und somit zu einer 
Reduzierung des abzuleitenden Niederschlagswassers beiträgt. Das bestehende 
Mischwasserkanalsystem in den angrenzenden Straßen kann auch das anfallende 
Niederschlagswasser aufnehmen.“ 
  

 
 

 
 

2.1 

2.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 
 

 

 
Zu 2.1 
„Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 
Grundwasserschutz, zur Errichtung von Erdwärmesonden, zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung bzw. Verwertung von anfallendem Bauschutt sowie zur Sicherung der 
Bodenfunktionen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des bauaufsicht-
lichen Verfahrens berücksichtigt.“ 
 
„Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach 
der Bodenschutzbehörde unverzüglich über die Anhaltspunkte einer schädlichen 
Bodenveränderung zu unterrichten ist und die Bauarbeiten einzustellen sind, führt zu 
keiner Änderung der Planung. Aus der für das Anwesen Hans-Böckler-Straße 25 – 
27 vorliegenden umwelt- und abfalltechnischen Bodenuntersuchung ergibt sich kein 
Handlungsbedarf.  
Zudem beinhaltet der Bebauungsplanentwurf bereits einen textlichen Hinweis auf die  
Mitteilungspflicht von Bodenbelastungen.“ 
 
„Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf die 
Mitteilungspflicht beim Einbringen von Materialien von über 600 m

3
 auf oder in den 

Boden sowie zum Verwerten von Bodenmaterial beim Auf- und Einbringen auf oder 
in eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung werden zum Anlass 
genommen, in den Bebauungsplan ergänzend dies als textliche Hinweise aufzu-
nehmen." 
 
Die vorgenannten Beschlüsse wurden im Bebauungsplanentwurf in der Fassung der 
öffentlichen Auslegung berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird hinsichtlich seines 
Verweises auf die Stellungnahme vom 14.11.2018 zum Themenbereich „Gewässer 
und Bodenschutz“ auf die entsprechenden Beschlüsse verwiesen, die die Stadtver-
ordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 04.04.2019 hierzu gefasst haben. Im 
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplanentwurf in der Fassung der 
öffentlichen Auslegung bereits textliche Hinweise auf die Mitteilungspflicht von Bo-
denbelastungen sowie auf die Mitteilungspflicht beim Einbringen von Materialien von 
über 600 m³ auf oder in den Boden sowie zum Verwerten von Bodenmaterial bein-
haltet. 
 
 

 

 
 

2.1 

2.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 
 

 

Zu 2.2 
Erläuterung: 
Im Bebauungsplanentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung wird explizit 
textlich darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich eine Löschwassermenge von 
1.600 l/min bei 2 Bar Fließdruck erforderlich ist. Sofern die angegebene Löschwas-
sermenge nicht aus dem öffentlichen Versorgungsnetz erbracht werden kann, und / 
oder keine anderen Wasserquellen zur Verfügung stehen, so ist der Wasservorrat 
durch anders geeignete Maßnahmen (Löschwasserteich, -behälter, …) sicherzustel-
len. 
Den gleichen textlichen Hinweis enthält auch die Begründung. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können lt. Aussage der Abteilung Straßen- , Kanal- 
und Trinkwasserleitungsbau bis zu 800 l/min aus dem Netz sichergestellt werden.  
 
Erst im bauaufsichtlichen Verfahren ist der Nachweis einer ausreichenden Lösch-
wasserversorgung zu erbringen. Ggf. sind ergänzende bauliche Maßnahmen von 
privater Seite wie beispielsweise die Errichtung einer Löschwasserzisterne erforder-
lich. 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis des Kreisausschusses, wonach im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes eine Löschwassermenge von 1.600 l/min bei 2 Bar Fließdruck erforderlich sind, 
führt zu keiner Änderung des Bebauungsplanes. Aus dem öffentlichen Netz können  
voraussichtlich nur ca. 800 i/min bereitgestellt werden, so dass ggf. ergänzende 
private Maßnahmen zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfes erforderlich wer-
den. Sowohl der Bebauungsplan als auch die Begründung beinhalten bereits einen 
textlichen Hinweis auf die geforderte Löschwassermenge. Hinsichtlich des konkreten 
Nachweises ist auf das bauaufsichtliche Verfahren zu verweisen. 
 

 
 
 

 
 

2.1 

2.2 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

 
Zu 2.3: 
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg bezüglich 
der Lesbarkeit der Vermaßung wird zum Anlass genommen, die Vermaßung im 
Planbild zu verdeutlichen. 
 
Zu 2.4 
Erläuterung: 
Die Darstellung der Ein- und Ausfahrtsbereiche ist im Planbild vorhanden.  
Der zwingend festgelegte Ein- und Ausfahrtsbereich der Tiefgarage liegt im Süden 
des Plangebietes unmittelbar angrenzend an das südliche Nachbargrundstück und 
ist gesondert mit den Buchstaben „Tg“ kenntlich gemacht. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wo-
nach die Darstellung des Ein- und Ausfahrtsbereiches der Tiefgarage im Planteil 
fehle, werden zum Anlass genommen, die hier bestehende zeichnerische Festset-
zung zu verdeutlichen. 
 
Zu 2.5 
Erläuterung: 
Die Ansicht, wonach die Symbolik der Umgrenzung der Fläche mit Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht mit der Legende überein-
stimme und schwer erkennbar sei, wird nicht geteilt. Sowohl in der Legende, als 
auch im Planbild sind die entsprechenden Gebäudefassaden durch schwarz gefüllte 
Dreiecke gekennzeichnet, die entlang der festgesetzten Baugrenzen verlaufen. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Ansicht des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach im 
Planteil die Symbolik der Umgrenzung der Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht mit der Legende übereinstimme bzw. 
schwer lesbar sei, wird nicht geteilt. Nach erneuter Überprüfung des Planbildes wird 
die vorgenommene Festsetzung als ausreichend und identisch mit der Legende 
erachtet. 
 
 

 
 

2.3 
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2.4 

2.6 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

Zu 2.6 
Erläuterung: 
Die festgesetzte eingeschränkte überbaubare Grundstücksfläche - Zufahrt Tiefgara-
ge ist im Planbild hellgrau im Süden des Plangebietes festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg be-
züglich der Darstellung der Fläche der Tiefgarage im Süden des Plangebietes wer-
den dahingehend aufgegriffen als zur Verbesserung der Lesbarkeit wird jedoch ein 
etwas dunklerer Grauton zur Darstellung der Fläche gewählt. 
 
Zu 2.7 
Erläuterung: 
Das Planbild ist bisher im Maßstab 1 : 1.000 ausgeführt.  
 
Beschlussvorschlag: 

Der Anregung des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, den Plan-
teil im Maßstab 1 : 500 auszuführen, wird gefolgt.  
 
Zu 2.8 
Erläuterung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.04.2019 folgende 
Beschlüsse zum Thema Altlasten gefasst: 
 
„Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach 
der Bodenschutzbehörde unverzüglich über die Anhaltspunkte einer schädlichen 
Bodenveränderung zu unterrichten ist und die Bauarbeiten einzustellen sind, führt zu 
keiner Änderung der Planung. Aus der für das Anwesen Hans-Böckler-Straße 25 – 
27 vorliegenden umwelt- und abfalltechnischen Bodenuntersuchung ergibt sich kein 
Handlungsbedarf. Zudem beinhaltet der Bebauungsplanentwurf bereits einen textli-
chen Hinweis auf die Mitteilungspflicht von Bodenbelastungen.“ 
 
„Dem Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu vorlie-
genden Altlasteneinträgen laut KGIS für das Plangebiet werden zum Anlass ge-
nommen in der Begründung darauf hinzuweisen. Mit Blick auf die Ergebnisse der 
vorliegenden umwelt- und abfalltechnische Bodenuntersuchung ergibt sich bzgl. der 
geplanten Nutzungen kein Änderungsbedarf.“ 
 
Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung beinhaltet die 
diesbezüglich vorliegenden Erkenntnisse der umwelt- und abfalltechnischen Boden-
untersuchung, aus der sich vor dem Hintergrund der geplanten Nutzung kein Ände-
rungsbedarf ergibt. (Fortsetzung nächste Seite) 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

(Fortsetzung zu 2.8) 
 
Laut Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 24.06.2019 wird das 
Grundstück „Hans-Böckler-Straße 25-27“ aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden 
umwelt- und abfalltechnischen Bodenuntersuchung in der Altlastendatei zukünftig mit 
dem Status „Altlastenverdacht aufgehoben geführt“. 
 
Siehe Pkt. 3.3 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wonach 
Altlasteneinträge in diesem Bereich vorliegen und die Steckbriefe für die betroffenen 
Grundstücke der Stellungnahme beigefügt sind, führt zu keiner Änderung der Pla-
nung. Aus der für das Anwesen Hans-Böckler-Straße 25 - 27 vorliegenden umwelt- 
und abfalltechnischen Bodenuntersuchung ergibt sich kein Handlungsbedarf. Zudem 
beinhaltet der Bebauungsplanentwurf einen textlichen Hinweis auf die Mitteilungs-
pflicht von Bodenbelastungen und auch die Begründung beinhaltet bereits einen 
Hinweis auf die entsprechenden Altlasteneinträge lt. KGIS für die betroffenen Grund-
stücke innerhalb des Plangebietes. Laut Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Darmstadt vom 24.06.2019 wird das Grundstück „Hans-Böckler-Straße 25-27“ auf-
grund der Ergebnisse der vorliegenden umwelt- und abfalltechnischen Bodenunter-
suchung in der Altlastendatei zukünftig mit dem Status „Altlastenverdacht aufgeho-
ben geführt“. Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
Zu 2.9 
Erläuterung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat hinsichtlich des sparsamen Umganges mit 
Grund und Boden sowie dem Verweis auf die bauliche Dichtewerte folgenden Be-
schluss in ihrer Sitzung am 04.04.2019 gefasst: 
„Dem Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum spar-
samen Umgang mit Grund und Boden wird durch die mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes verbundenen Zielsetzung, planungsrechtlich auf ehemals gewerblich 
genutzten Flächen eine Wohnbebauung zu ermöglichen, Rechnung getragen. Bzgl. 
der regionalplanerischen Dichtewerte ist auszuführen, dass der vorliegende Entwurf 
planungsrechtlich durch seine Festsetzungen eine der Lage angemessene Ausnut-
zung der innerörtlichen Bauflächen ermöglicht und nicht von einer Unterschreitung 
der Dichtevorgaben des Regionalplanes Südhessen 2010 auszugehen ist.“ 
 

In verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung sind laut Regionalplan Südhessen 
2010 mindestens 35 bis höchstens50 Wohneinheiten je Hektar und bezogen auf 
Bruttowohnbauland benannt. 
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Darmstadt 

Stellungnahme vom 03.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

(Fortsetzung zu 2.8) 
 
 
Zu 2.9 
 
Beschlussvorschlag: 

Da sich die Sachlage hinsichtlich der Stellungnahme des Kreisausschusses zum 
Thema sparsamer Umgang mit Grund und Boden sowie bauliche Dichtewerte nicht 
geändert hat, wird der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf den 
entsprechenden Beschluss verwiesen, den die Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer Sitzung am 04.04.2019 diesbezüglich gefasst hat. Ergänzend ist anzumerken, 
dass unter Betrachtung des Gesamtgebietes und der bestehenden Wohnbebauung 
nördlich und westlich des Plangebietes mit dem relativ hohen Anteil an Einzel- und 
Doppelhäusern weder von einer Unter- noch von einer Überschreitung der Dichte-
werte auszugehen ist. 
 
 
 
Zu 2.10 
Erläuterung: 
Die als Hinweis im Planentwurf enthaltene Textpassage vor Beginn von Baumaß-
nahmen am Anwesen Hans-Böckler-Straße 23 die bestehenden Gebäude durch 
eine fachlich qualifizierte Person auf Fledermäuse und gebräudebrütende Vogelarten 
untersuchen zu lassen, wird als ausreichend erachtet, da dies ohnehin die gesetzlich 
normierten artenschutzrechtlichen Anforderungen bei allen Neu- und Umbaumaß-
nahmen erfordern.  
Eine spezielle Festsetzung im Bauplanungsrecht auf Ebene der vorliegenden Sat-
zung wird nicht für erforderlich erachtet.  
 
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die arten-
schutzrechtliche Überprüfung des Anwesens Hans-Böckler-Straße 23 durch eine 
fachlich qualifizierte Person nicht als Hinweis, sondern als textliche Festsetzung in 
den vorliegenden Bebauungsplan aufzunehmen, wird nicht aufgegriffen, da die ge-
nannten Maßnahmen ohnehin aufgrund der gesetzlich normierten artenschutzrecht-
lichen Anforderungen bei allen Neu- oder Umbaumaßnahmen unmittelbar zu beach-
ten sind. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
Zu 3.1 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung beinhaltet 
bereits einen entsprechenden Vermerk auf die Lage des Plangebietes innerhalb der 
geplanten Wasserschutzzone III B des sich im Festsetzungsverfahren befindlichen 
Wasserschutzgebietes. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Regierungspräsidiums, einen Hinweis auf die Lage des Plange-
bietes innerhalb der geplanten Schutzzone III B des im Festsetzungsverfahren be-
findlichen Wasserschutzgebietes für die Gewinnungsanlagen der Brunnen I bis XIII 
des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg aufzunehmen, führt zu keiner 
Änderung der Planung, da ein entsprechender Vermerk bereits Inhalt des Bebau-
ungsplanes ist und auch auf die Ver- und Gebote in Anlehnung an die Musterwas-
serschutzgebietsverordnung hingewiesen wird. 
 
Zu 3.2 
Erläuterung: 
Wie in der Begründung aufgeführt, konnte bei den im Rahmen der umwelt- und ab-
falltechnischen Bodenuntersuchung durchgeführten Rammkernsondierungen 
Grundwasser bis in Tiefen von 5 m zum Zeitpunkt der Außenarbeiten nicht angetrof-
fen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, die Grundwasserverhältnisse 
weitergehend zu untersuchen und angemessen berücksichtigen zu können, führt zu 
keiner Änderung der Planung. Wie die bestehende umwelt- und abfalltechnische 
Bodenuntersuchung gezeigt hat, konnte bei den durchgeführten Rammkernsondie-
rungen Grundwasser bis in Tiefen von 5 m zum Zeitpunkt der Außenarbeiten nicht 
angetroffen werden. Erkenntnisse, wonach es sich bei dem überplanten Gebiet um 
einen vernässungsgefährdenden Bereich handelt, liegen ebenfalls nicht vor. Im 
Rahmen der konkreten Ausführungsplanung und in Abhängigkeit von den vorgese-
henen baulichen Maßnahmen ist auf weitergehende Baugrunduntersuchung bzw. 
hydrogeologischer Erhebungen für das anstehende bauaufsichtliche Verfahren zu 
verweisen.  
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3.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
Zu 3.3 
Erläuterung: 
Die umwelt- und abfalltechnische Bodenuntersuchung vom 26.07.2016 im Bereich 
„Hans-Böckler-Straße 25“ ist bereits Anlage der Begründung des Bebauungsplan-
entwurfes in der Fassung der öffentlichen Auslegung. 
 
Bzgl. der von Seiten des Regierungspräsidiums angesprochenen Beprobungstiefe 
führt der Gutachter auf Nachfrage aus, dass zwar nach der Bundesbodenschutzver-
ordnung die obersten 35 cm untersucht werden sollen. Im vorliegenden Fall die 
obersten Schichten nur aus den Tragschichtmaterialien in Form von Bettungssanden 
und Schottern bestünden, die bis auf einen Punkt unterhalb von Beton oder Pflaster 
lagen. Hier bestünde keine direkte Kontaktmöglichkeit zwischen Boden und Mensch. 
Somit sei die Bodenschutzverordnung in so einem Fall nicht relevant. Bei eventuel-
len, dem Gutachter nicht bekannten Folgenutzungen ist unklar, ob diese Tragschich-
ten vor Ort verbleiben können oder im Zuge von Baumaßnahmen abgetragen wer-
den. Nur dann sei gegebenenfalls eine Neubewertung nach BBodSchV erforderlich. 
In Abhängigkeit von der geplanten Nutzung ist dann ggf. eine Prüfung der obersten 
Schichten bzw. des Materials und dessen weitere Verwendungsmöglichkeiten erfor-
derlich. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Themenbereich Bo-
denschutz sowie insbesondere zur vorgelegten umwelt- und abfalltechnischen Un-
tersuchung werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass eine Beprobungstie-
fe der untersuchten Bodenproben von ca. 0,4 bis ca.1,0 m nicht den Vorgaben des 
Anhangs 1 der Bundesbodenschutzverordnung (Oberbodenschichten 0 bis 0,35) 
entspricht, wird ebenso zur Kenntnis genommen wie die Ausführungen, wonach 
aufgrund der Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen für das Grundstück 
Hans-Böckler-Straße 25-27 zukünftig in der Altlastendatei der Status „Altlastenver-
dacht aufgehoben“ geführt wird. Die Begründung zum Bebauungsplan wird entspre-
chend angepasst und auch um die zwischenzeitlich vorliegende Stellungnahme des 
Bodengutachters bzgl. der Beprobungstiefe ergänzt. In dem zwischen Bauträger und 
Stadt vereinbarten städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Bauträger zudem 
alle im Zuge der vorgesehenen Abrissarbeiten ggf. auftretende Bodenbelastungen 
im Einvernehmen mit der Bodenschutzbehörde zu bewerten bzw. fachgerecht zu 
entfernen. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

 
Zu 3.4 
Erläuterung: 
Die entsprechenden Ausführungen sind bereits als textlicher Hinweis im Bebau-
ungsplanentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung enthalten. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, einen textlichen Hinweis zu 
den Themenbereichen organoleptische Auffälligkeiten und schädlichen Bodenverän-
derungen in den Bebauungsplan aufzunehmen, führt zu keiner Änderung der Pla-
nung, da die entsprechenden Formulierungen bereits Inhalt des Bebauungsplanent-
wurfes in der Fassung der öffentlichen Auslegung sind. 
 
 
Zu 3.5 
Erläuterung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung zu der inhaltsgleichen Anre-
gung am 04.04.2019 folgende Beschlüsse gefasst: 
„Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt das Plangebiet als „Allgemei-
nes Wohngebiet“ auszuweisen, wird nicht gefolgt. Bei dem vorliegenden Bebau-
ungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan mit der Besonderheit, 
dass für das Plangebiet zwar eine städtebaulichen Konzeption vorliegt, derzeit je-
doch lediglich konkrete Bebauungsabsichten für die Grundstücke des ehemaligen 
Autohauses vorliegen. Die in der Begründung dargestellte städtebauliche Konzeption 
stellt eine Möglichkeit der baulichen Gesamtentwicklung des Plangebietes dar, für 
die der vorliegende Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
schafft bzw. Grenzen setzt.  
Der nordöstliche Teil des Plangebietes entlang der Hans-Böckler-Straße (Anwesen 
Hans-Böckler-Straße 23) ist derzeit mit einem zweigeschossigen Gebäude samt 
eingeschossigen Anbauten und Nebengebäuden bebaut und wird auch gewerblich 
als Restaurant genutzt.  
Zudem ist auch bei der Entwicklung des nordöstlichen Plangebietsteiles die Ansied-
lung einer gewerblichen Nutzung planungsrechtlich zukünftig möglich; auch bei Be-
rücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie in Anlehnung an das 
städtebauliche Konzept.“ 

 
(Fortsetzung nächste Seite) 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 

(Fortsetzung zu Pkt. 3.5) 
„Die Ausführungen des Regierungspräsidiums im Zusammenhang mit der Tiefgara-
genzufahrt und deren Berücksichtigung im schalltechnischen Gutachten führen zu 
keiner Änderung der Planung. Der Bebauungsplanentwurf in der vorliegenden Fas-
sung setzt entlang der Nachbargrenze zu dem südlich angrenzenden Flurstück 
Nr. 79/2 bereits eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 2 m über Oberkante 
Decke Tiefgarage separat oder als Teil der Stützmauer der Tiefgaragenzufahrt fest. 
Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Angebotsbebauungsplan 
handelt, kann eine konkrete Benennung der in der Tiefgarage untergebrachten Stell-
plätze sowie des daraus resultierenden Zu- und Abgangsverkehrs erst im Bauge-
nehmigungsverfahren weiter betrachtet werden. Entsprechend wird hinsichtlich einer 
weitergehenden ergänzenden schalltechnischen Begutachtung auf das aufsichts-
rechtliche Verfahren verwiesen.“ 
 
„Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, im Zusammenhang mit 
der im schalltechnischen Gutachten untersuchten Lärmentwicklung auf dem Reso-
palgelände durch den Einsatz von Gabelstaplern, werden zum Anlass genommen, 
klarzustellen, dass unter Pkt. 7.1.1.3 des Gutachtens differenziert wird zwischen den 
üblichen Gabelstaplerbetrieb und dem Betrieb eines „lauten“ Gabelstaplers, der auch 
nachts verkehrt.  
Der übliche Gabelstaplerverkehr findet, wie auf Seite 22 des Gutachtens ausgeführt, 
nachts in Hallen statt oder die Gabelstapler sind nicht in Betrieb. Der im Gutachten 
zusätzlich aufgeführte Gabelstapler, mit den Geräuschspitzen und den nächtlichen 
Fahrten verkehrt, wie im Bericht dargestellt, im Nachtzeitraum und wurde im Berech-
nungsmodell im Nachtzeitraum berücksichtigt, sowohl die Fahrten selbst als auch 
der verursachte Maximalpegel.“ 
 
„Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt hinsichtlich einer Ergänzung 
des Gutachtens bezüglich der stattfindenden Befüllvorgänge des unmittelbar an den 
Parkplatz angrenzenden Silos wird zum Anlass genommen, entsprechende ergän-
zende Ausführungen in die Begründung aufzunehmen.“ 
 
„Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt im Zusammenhang mit 
den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz und der Hinweis auf 
spezielle Schallschutzfenster mit einem ausreichenden Schallschutz auch bei teilge-
öffnetem Fenster werden zum Anlass genommen, die bestehende Festsetzung da-
hingehend zu ändern, als für dauerhaft zum Schlafen genutzte Räume ab einem 
Außengeräuschpegel von 50 dB(A) der Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtun-
gen (Schalldämmlüfter oder gleichwertig) erforderlich ist. In der Begründung wird 
klarstellend ausgeführt, dass hiermit insbesondere auch der Einsatz der sogenann-
ten „Hafencity“-Fenster bei entsprechendem schalltechnischem Nachweis möglich 
ist.“ (Fortsetzung nächste Seite) 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 24.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
(Fortsetzung zu 3.5) 
 
In den Planentwurf in der Fassung der öffentlichen Auslegung wurde die o.g. Be-
schlusslage sowohl in den Bebauungsplan als auch in die Begründung eingearbeitet. 
 
Beschlussvorschlag: 

Das Regierungspräsidium Darmstadt wird hinsichtlich seiner Ausführungen und 
Bedenken bezüglich der Belange des Immissionsschutzes auf die Beschlüsse ver-
wiesen, die die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 04.04.2019 hierzu 
gefasst hat, da sich die Sachlage hierzu“ nicht geändert hat. 
 
 
 
 
Zu 3.6 
Erläuterung: 
In seiner Stellungnahme vom 11.11.2018 führt das Regierungspräsidium Darmstadt 
aus, dass dem Vorhaben aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen-
stehen. 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 

 

 
3.5 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

4 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen, Darmstadt 

Stellungnahme vom 21.05.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 
 

 
Zu 4.1 
Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst 
des Landes Hessen, wonach eine Auswertung der Luftbilder keinen begründeten 
Verdacht ergeben hat, dass mit dem Auffinden von Bomben und Blindgängern im 
Plangebiet zu rechnen ist und auch sonstige Erkenntnisse über mögliche Munitions-
belastungen dieser Flächen, die nicht vorliegen, sind bereits Inhalt des Begrün-
dungsentwurfes des Bebauungsplanes in der Fassung der öffentlichen Auslegung. 
Zudem beinhaltet der Bebauungsplanentwurf bereits einen entsprechenden textli-
chen Hinweis, wonach, sofern im Zuge von Bauarbeiten kampfmittelverdächtige 
Gegenstände gefunden werden, unverzüglich der Kampfmittelräumdienst zu ver-
ständigen ist. 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

4.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

5 Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, Darmstadt Stellungnahme vom 06.05.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
 

 
Zu 5.1 
Erläuterung: 
Eine Stellungnahme gleichen Inhalts wurde vonseiten der DADINA mit Datum vom 
29.10.2018 vorgebracht.  
Diesbezüglich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 04.04.2018 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die Anregung der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation im Rahmen der 
Neubebauung auch hinreichend dimensionierte Fahrradabstellanlagen in guter Qua-
lität unter Hinweis auf die einschlägigen Empfehlungen der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen in der Publikation „Hinweise zum Fahrradparken“ 
zu errichten, führt unter Verweis auf die Stellplatzsatzungen der Stadt Groß-Umstadt 
nicht zu einer Änderung der Planung.“ 
 
Beschlussvorschlag: 

Da sich die Sachlage hinsichtlich der Anregungen zum Neubau sowie zur Errichtung 
und Gestaltung von Fahrradabstellanlagen nicht geändert hat, wird die DADINA auf 
den entsprechenden Beschluss verwiesen, den die Stadtverordnetenversammlung in 
ihrer Sitzung am 04.04.20189 diesbezüglich gefasst hat. 
Ergänzend ist anzumerken, dass Anzahl und Größe der erforderlichen Fahrradstell-
plätze in der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt geregelt werden.  
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

6 
Herr Jacob, Groß-Zimmern im Namen der NABU Kreisver-
band Dieburg 

Stellungnahme vom 13.06.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
Zu 6.1 
Erläuterung: 
Es wird vorgeschlagen, die Hinweise des NABU bezüglich der Reinigung und Pflege 
der Nistkästen im städtebaulichen Vertrag zu regeln.  
 
Als Vermeidungsmaßnahme wird das Anbringen von 5 Vogelkästen und 5 Fleder-
mauskästen im Umfeld des Plangebietes als Ersatzquartiere für den Verlust von 
natürlichen Quartieren genannt.  
 
Beschlussvorschlag: 

Die Ausführungen des NABU Kreisverbandes Dieburg zum Themenbereich Vogel- 
und Fledermauskästen werden dahingehend aufgegriffen, als eine entsprechende 
Regelung in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen wird. 
Entsprechende Erläuterungen zur jährlichen Reinigung der Kästen werden ebenfalls 
aufgenommen. 
Das Anbringen von 5 Vogelkästen und 5 Fledermauskästen ist als Vermeidungs-
maßnahme in dem im Rahmen des Bebauungsplanes aufgestellten artenschutzfach-
lichen Fachbeitrag genannt.  

 

 
 
 

6.1 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

7 
Stadt Groß-Umstadt, Abt. 240 Straßen-, Kanal- und Trinkwas-
serleitungsbau, Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 08.05.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 
 

 

 
Zu 7.1 
Erläuterung: 
Die Ausführungen in dem Begründungsentwurf des Bebauungsplanes in der Fas-
sung der öffentlichen Auslegung wurden von Seiten der Abteilung 240 ergänzt bzw. 
korrigiert. Siehe hierzu die rot dargestellten nebenstehenden Änderungen. 
 
Wie nebenstehend ausgeführt wird, ist noch zu prüfen welche bauliche Maßnahmen 
insbesondere im Zusammenhang mit dem das Plangebiet querenden Kanal, Umle-
gung oder ersatzlose Entfall mit baulichen Ertüchtigungen des angrenzenden Kanal-
netzes, im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung durchgeführt werden müs-
sen. Die Abteilung 240  prüft dies zurzeit.  
 
Eine Übernahmeerklärung bzgl. der diesbezüglich anfallenden Kosten durch den 
Bauträger wird hierzu in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme der Abteilung Straßen- , Kanal- und Trinkwasserleitungsbau 
werden zum Anlass genommen, die gewünschten Korrekturen in der Begründung 
vorzunehmen und im städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentümer bzw. Erschlie-
ßungsträger eine Übernahme der anfallenden Kosten für die anfallenden Umbau- 
bzw. Anpassungsmaßnahmen des bestehenden Kanalnetzes zu vereinbaren. 
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Teil C    Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

7 
Stadt Groß-Umstadt, Abt. 240 Straßen-, Kanal- und Trinkwas-
serleitungsbau, Groß-Umstadt 

Stellungnahme vom 08.05.2019 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.2 
Erläuterung: 
Siehe Pkt 2.2 der Vorlage 
 
Beschlussvorschlag: 

Hinsichtlich der Sicherstellung der Löschwasserversorgung wird auf den entspre-
chenden Beschluss zur Stellungnahme des Landkreises Darmstadt- Dieburg verwie-
sen.  
 

 

 
 
 

7.2 


